
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Firma Rehwork GmbH 
 
§ 1 Geltungsbereich 
(1) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Leistungsbedingungen enthalten die 
zwischen Ihnen (nachfolgend Kunde genannt) und uns, der Firma Rehwork GmbH, Alter Teichweg 
172, 22049 Hamburg, HRB 118203 Amtsgericht Hamburg (nachfolgend Rehwork genannt) ausschließ-
lich geltenden Bedingungen. Abweichende oder entgegenstehende Bedingungen werden von Reh-
work nicht anerkannt, sofern Rehwork diesen nicht ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat.  
(2) Soweit nicht bereits anderweitig speziell geregelt, ist Rehwork berechtigt, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und die Leistungsbedingungen zu ändern oder zu ergänzen. Rehwork wird 
dem Kunden die Änderungen oder Ergänzungen spätestens sechs Wochen vor ihrem Wirksamwerden 
in Textform ankündigen. Ist der Kunde mit den Änderungen oder Ergänzungen der Vertragsbedin-
gungen nicht einverstanden, so kann er den Änderungen mit einer Frist von einer Woche zum Zeit-
punkt des beabsichtigten Wirksamwerdens der Änderungen oder Ergänzungen widersprechen. Der 
Widerspruch bedarf der Textform. Widerspricht der Kunde nicht, so gelten die Änderungen oder 
Ergänzungen der Vertragsbedingungen als von ihm genehmigt. Rehwork wird den Kunden mit der 
Mitteilung der Änderungen oder Ergänzungen der Vertragsbedingungen auf die vorgesehene Bedeu-
tung seines Verhaltens besonders hinweisen. 
(3) Vertrag meint sämtliche Vereinbarungen zwischen Rehwork und dem Kunden, die die jeweiligen 
Rechte und Pflichten der Parteien regeln. Bestandteile des Vertrags sind insbesondere die Leis-
tungsbeschreibungen, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die Leistungsbedingungen. 
 
§ 2 Kundenkreis 
(1) Die Angebote von Rehwork richten sich ausschließlich an Unternehmer nach § 14 BGB. 
(2) Ein Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personenge-
sellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständi-
gen beruflichen Tätigkeit handelt. Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesell-
schaft, die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzuge-
hen. 
 
§ 3 Preise, Zahlung, Versand, Gefahrübergang bei Kaufverträgen 
(1) Die Preise gelten für den in den Auftragsbestätigungen aufgeführten Leistungs- und Lieferungs-
umfang. Mehr- oder Sonderleistungen werden gesondert berechnet. Die Preise verstehen sich in 
Euro ab dem Sitz von Rehwork zuzüglich Verpackung und Versand, der gesetzlichen Umsatzsteuer, 
bei Exportlieferungen Zoll sowie Gebühren und anderer öffentlicher Abgaben. 
(2) Die Versandart und die Verpackung unterstehen dem pflichtgemäßen Ermessen von Rehwork. 
(3) Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe des Liefergegenstandes (wobei der Beginn des Ver-
ladevorgangs maßgeblich ist) an den Spediteur, Frachtführer oder sonst zur Ausführung der Versen-
dung bestimmten Dritten auf den Kunden über. Dies gilt auch für Teillieferungen. Verzögert sich der 
Versand oder die Übergabe infolge eines Umstandes, dessen Ursache beim Kunden liegt, geht die 
Gefahr von dem Tag an auf den Kunden über, an dem Rehwork versandbereit ist und dies dem Kun-
den angezeigt hat. 
 
§ 4 Eigentumsvorbehalt bei Kaufverträgen 
(1) Rehwork behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Begleichung aller Forderun-
gen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung vor. Wenn der Wert der Vorbehaltsware die zu sichern-
den Forderungen aus der laufenden Geschäftsbeziehung um 10 % übersteigt, ist Rehwork zur Freiga-
be der Vorbehaltsware verpflichtet.  
(2) Der Kunde ist berechtigt die Ware im ordentlichen Geschäftsgang weiterzuveräußern. Der Kunde 
tritt Rehwork bereits jetzt alle Forderungen in Höhe des Rechnungsbetrags ab, die ihm durch die 
Weiterveräußerung gegen einen Dritten erwachsen. Rehwork nimmt die Abtretung an. Nach der 
Abtretung ist der Kunde zur Einziehung der Forderung ermächtigt. Rehwork behält sich vor, die For-
derung selbst einzuziehen, sobald der Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen nicht ordnungsgemäß 
nachkommt und in Zahlungsverzug gerät. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Kunden er-
folgt stets im Namen und Auftrag für Rehwork. Erfolgte eine Verarbeitung der Ware durch den Kun-
den, so erwirbt Rehwork an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von Reh-



work gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware vom Kunden mit anderen, Rehwork nicht gehö-
renden Gegenständen verarbeitet oder vermischt wird.  
(3) Greifen Dritte auf die Vorbehaltsware zu, insbesondere durch Pfändung, wird der Kunde sie un-
verzüglich auf  
das Eigentum von Rehwork hinweisen und Rehwork hierüber informieren, um ihm die Durchsetzung 
seiner Eigentumsrechte zu ermöglichen. Sofern der Dritte nicht in der Lage ist, Rehwork die in die-
sem Zusammenhang entstehenden gerichtlichen oder außergerichtlichen Kosten zu erstatten, haftet 
hierfür der Kunde gegenüber Rehwork. 
 
§ 5 Sachmängelgewährleistung 
(1) Die Gewährleistungsfrist beträgt ein Jahr ab Lieferung. 
(2) Die gelieferten Gegenstände sind unverzüglich nach Ablieferung an den Kunden oder an den von 
ihm bestimmten Dritten sorgfältig zu untersuchen. Sie gelten als genehmigt, wenn Rehwork nicht 
eine Mängelrüge hinsichtlich offensichtlicher Mängel oder anderer Mängel, die bei einer unverzügli-
chen, sorgfältigen Untersuchung erkennbar waren, binnen zehn Werktagen nach Ablieferung des 
Liefergegenstandes, oder ansonsten binnen zehn Werktagen nach der Entdeckung des Mangels oder 
dem Zeitpunkt, in dem der Mangel für den Kunden bei normaler Verwendung des Liefergegenstandes 
ohne nähere Untersuchung erkennbar war, zugegangen ist. Auf Verlangen von Rehwork ist der bean-
standete Liefergegenstand frachtfrei an Rehwork zurückzusenden. Bei berechtigter Mängelrüge ver-
gütet Rehwork die Kosten des günstigsten Versandweges; dies gilt nicht, soweit die Kosten sich er-
höhen, weil der Liefergegenstand sich an einem anderen Ort als dem Ort des bestimmungsgemäßen 
Gebrauchs befindet. 
(3) Bei Sachmängeln der gelieferten Gegenstände ist Rehwork nach seiner innerhalb angemessener 
Frist zu treffenden Wahl zunächst zur Nachbesserung oder Ersatzlieferung verpflichtet und berech-
tigt. Im Falle des Fehlschlagens, d.h. der Unmöglichkeit, Unzumutbarkeit, Verweigerung oder unan-
gemessenen Verzögerung der Nachbesserung oder Ersatzlieferung, kann der Kunde vom Vertrag zu-
rücktreten oder den Kaufpreis angemessen mindern. 
(4) Beruht ein Mangel auf dem Verschulden von Rehwork, kann der Kunde unten den in § 6 bestimm-
ten Voraussetzungen Schadensersatz verlangen. 
(5) Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne Zustimmung von Rehwork den Liefergegens-
tand ändert oder durch Dritte ändern lässt und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder 
unzumutbar erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehenden 
Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen. 
(6) Eine im Einzelfall mit dem Kunden vereinbarte Lieferung gebrauchter Gegenstände erfolgt unter 
Ausschluss jeglicher Gewährleistung. Es gelten die besonderen Bestimmungen des § 6. 
 
§ 6 Haftung 
Rehwork haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Für leichte Fahrlässigkeit haftet Rehwork nur 
bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchfüh-
rung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig ver-
trauen darf sowie bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. 
Rehwork haftet dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerech-
net werden muss. Die Haftung ist im Falle leichter Fahrlässigkeit der Höhe nach beschränkt auf 
25.000,00 EUR. Für den Verlust von Daten und/oder Programmen haftet Rehwork insoweit nicht, als 
der Schaden darauf beruht, dass es der Kunde unterlassen hat, Datensicherungen durchzuführen und 
dadurch sicherzustellen, dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand wiederherge-
stellt werden können. 
 
§ 7 Haftungsfreistellung 
(1) Der Kunde stellt Rehwork nach Maßgabe der folgenden Absätze von sämtlichen Ansprüchen frei, 
die Dritte gegenüber Rehwork geltend machen. Die vorbezeichnete Haftungsfreistellung umfasst 
Ansprüche Dritter auf Grund von Rechtsverletzungen durch die Domains des Kunden und/oder durch 
die abrufbaren Inhalte auf den IT-Systemen des Kunden.  
(2) Der Kunde hat die notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung zu übernehmen, sowie sämtlich 
entstandene Gerichts-, Rechtsanwalts- und Patentanwaltskosten. Die Kosten sind auf die gesetzliche 



Höhe nach dem GKG und RVG beschränkt. Der Kunde hat die entstandenen Kosten nicht zu über-
nehmen, wenn ihn kein Verschulden an der Rechtsverletzung trifft.  
(3) Der Kunde wird im Falle der Inanspruchnahme von Rehwork informiert und hat Rehwork bei der 
Rechtsverteidigung angemessen, unentgeltlich und nach bestem Wissen zu unterstützen, insbeson-
dere durch Herausgabe von Unterlagen und Informationen.       
 
§ 8 Verwendung von Marken, Namen und Logos als Referenzen 
(1) Der Kunde räumt Rehwork das Recht ein, Unternehmenskennzeichen, Namen, Marken und Logos 
des Kunden (nachfolgend Zeichen genannt) als Referenz nach Maßgabe der folgenden Absätze zu 
nutzen. 
Rehwork ist berechtigt die Zeichen zu Werbe- und Präsentationszwecken zu nutzen. Insbesondere 
darf Rehwork die Zeichen zu Präsentations- und Werbezwecken auf der Firmen-Website, in Prospek-
ten, Flyern, Zeitungen, Zeitschriften, auf Messen und auf Veranstaltungen jeder Art nutzen. 
(2) Der Kunde räumt Rehwork dieses Recht unentgeltlich ein.  
(3) Der Kunde kann die Rechteeinräumung jederzeit schriftlich widerrufen, sofern er ein berechtig-
tes Interesse geltend macht. Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor bei Insolvenz, Ge-
schäftsaufgabe, Geschäftsveräußerung oder sofern ein Dritter einen Unterlassungsanspruch gegen-
über dem Kunden in Bezug auf die Zeichen geltend macht. 
(4) Ist der Kunde mit dem Rechteinhaber nicht identisch, so versichert der Kunde zur Rechteein-
räumung gemäß § 8 Abs. 1 bis 3 berechtigt und bevollmächtigt zu sein. Der Kunde stellt Rehwork in 
diesem Fall von etwaigen Ansprüchen der Rechteinhaber gemäß § 7 Abs. 2 und 3 frei. 
(5) Die Nutzung der Zeichen kann auch unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen nach den ge-
setzlichen Rechten erfolgen.  
 
§ 9 Datenschutz 
(1) Sämtliche vom Kunden mitgeteilten personenbezogenen Daten (Anrede, Name, Anschrift, Ge-
burtsdatum, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Telefaxnummer, Bankverbindung, Kreditkartennum-
mer) werden von Rehwork ausschließlich gemäß den Bestimmungen des deutschen Datenschutz-
rechts verwendet. 
(2) Die personenbezogenen Daten des Kunden, soweit diese für die Begründung, inhaltliche Ausges-
taltung oder Änderung des Vertragsverhältnisses erforderlich sind (Bestandsdaten), werden aus-
schließlich zur Abwicklung der zwischen Rehwork und dem Kunden abgeschlossenen Verträge ver-
wendet. Eine darüber hinausgehende Nutzung der Bestandsdaten der Kunden für Zwecke der Wer-
bung, der Marktforschung oder zur bedarfsgerechten Gestaltung unserer Angebote bedarf der aus-
drücklichen Einwilligung des Kunden. Eine solche Nutzung der Bestandsdaten der Kunden findet 
jedoch nicht statt. 
(3) Die personenbezogenen Daten des Kunden, welche erforderlich sind, um die Inanspruchnahme 
der Angebote von Rehwork zu ermöglichen und abzurechnen (Nutzungsdaten), werden zunächst 
ebenfalls ausschließlich zur Abwicklung der zwischen Rehwork und dem Kunden abgeschlossenen 
Verträge verwendet. Solche Nutzungsdaten sind insbesondere die Merkmale zur Identifikation des 
Kunden als Nutzer, Angaben über Beginn und Ende sowie über den Umfang der jeweiligen Nutzung 
und Angaben über die vom Kunden als Nutzer in Anspruch genommenen Telemedien. Solche Nut-
zungsdaten wird Rehwork darüber hinaus für Zwecke der Werbung, der Marktforschung oder zur 
bedarfsgerechten Gestaltung der Telemedien von Rehwork und Angebote zur Erstellung von Nut-
zungsprofilen unter Verwendung von Pseudonymen verwenden. Der Kunde ist berechtigt und hat die 
Möglichkeit, dieser Nutzung Ihrer Nutzungsdaten zu widersprechen. Den Widerspruch richten Sie 
bitte schriftlich, per Fax oder per E-Mail an folgende Adresse: Rehwork e.K., Alter Teichweg 172, 
22049 Hamburg, E-Mail: info@rehwork.de, Fax: 040 - 673 856 28. Unter keinen Umständen werden 
Nutzungsprofile mit den entsprechenden Daten zusammengeführt. 
 
§ 10 Geheimhaltung 
(1) Rehwork und der Kunde verpflichten sich, über alle ihnen im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
zur Kenntnis gelangten vertraulichen Informationen, insbesondere Geschäfts- oder Betriebsgeheim-
nisse des Vertragspartners, strengstes Stillschweigen zu bewahren und diese weder weiterzugeben 
noch auf sonstige Art zu verwerten. Dies gilt gegenüber jeglichen nichtberechtigten Dritten, d.h. 
auch gegenüber nichtberechtigten Mitarbeitern sowohl des Kunden als auch von Rehwork, sofern die 



Weitergabe von Informationen nicht zur ordnungsgemäßen Erfüllung der vertraglichen Verpflichtun-
gen erforderlich ist. In Zweifelsfällen ist die jeweilige Partei verpflichtet, die andere Partei vor 
einer Weitergabe um Zustimmung zu bitten. Ferner gilt die Pflicht zur Wahrung der einschlägigen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
(2) „Vertrauliche Informationen“ sind alle Informationen, die eine Partei der anderen Partei im 
Zusammenhang mit diesem Vertrag mitteilt oder überlässt, gleich ob in schriftlicher, mündlicher, 
visueller oder elektronischer Form (einschließlich Software und dazugehöriger Dokumentation), und 
die als “vertraulich“ gekennzeichnet sind (oder deren vertraulicher Charakter sich aus den Umstän-
den ergibt). 
Nicht als vertrauliche Informationen gelten Informationen, die: (a) eine Partei von Dritten, die ge-
genüber der anderen Partei nicht zur Geheimhaltung verpflichtet waren, rechtmäßig erworben hat 
und diese Dritten die Informationen wiederum nicht durch eine Verletzung von Schutzbestimmungen 
erlangt haben, (b) eine Partei ohne Rückgriff auf oder Verwendung von vertraulichen Informationen 
selbständig entwickelt hat, oder (c) ohne Verschulden oder Zutun einer Partei öffentlich bekannt 
sind oder wurden. 
(3) Rehwork verpflichtet sich, mit allen von ihm im Zusammenhang mit der Vertragsdurchführung 
eingesetzten Mitarbeitern eine mit dieser Ziffer inhaltsgleiche Regelung zu vereinbaren. 
 
§ 11 Einwilligungserklärung Bonitätsauskunft 
Der Kunde willigt ein, dass Rehwork der SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, 
(SCHUFA) und/oder der CEG Creditreform Consumer GmbH, Hellersbergstr. 14, 41460 Neuss, (CEG) 
und/oder BÜRGEL Wirtschaftsinformationen GmbH, & Co.KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg, 
(BÜRGEL) Daten über die Beantragung, Aufnahme und Beendigung dieses Vertrages übermittelt und 
Auskünfte über den Kunden von der SCHUFA/CEG/BÜRGEL erhält. Unabhängig davon wird Rehwork 
der SCHUFA/CEG/BÜRGEL auch Daten aufgrund nichtvertragsgemäßen Verhaltens (z. B. Kündigung 
wegen Zahlungsverzuges, beantragter Mahnbescheid bei unbestrittener Forderung sowie Zwangsvoll-
streckungsmaßnahmen) übermitteln. Diese Meldungen dürfen nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
nur erfolgen soweit dies nach Abwägung aller betroffenen Interessen zulässig ist. Die SCHU-
FA/CEG/BÜRGEL speichert und übermittelt die Daten an ihre Vertragspartner im europäischen Bin-
nenmarkt, um diesen Informationen zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen 
zu geben. Vertragspartner der SCHUFA/CEG/BÜRGEL sind vor allem Kreditinstitute, Kreditkarten- 
und Leasinggesellschaften. Daneben erteilt die SCHUFA/CEG/BÜRGEL Auskünfte an Handels-, Tele-
kommunikations- und sonstige Unternehmen, die Leistungen und Lieferungen gegen Kredit gewäh-
ren. Die SCHUFA/CEG/BÜRGEL stellt personenbezogene Daten nur zur Verfügung, wenn ein berech-
tigtes Interesse hieran im Einzelfall glaubhaft dargelegt wurde. Zur Schuldnerermittlung gibt die 
SCHUFA/CEG/BÜRGEL Adressdaten bekannt. Bei der Erteilung von Auskünften kann die SCHU-
FA/CEG/BÜRGEL ihren Vertragspartnern ergänzend einen aus ihrem Datenbestand errechneten 
Wahrscheinlichkeitswert zur Beurteilung des Kreditrisikos mitteilen (Score-Verfahren). Der Kunde 
kann Auskunft bei der SCHUFA/CEG/BÜRGEL über die ihn betreffenden gespeicherten Daten erhal-
ten (SCHUFA HOLDING AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden, www.schufa.de; CEG Creditreform 
Consumer GmbH, Hellersbergstr. 14, 41460 Neuss, www.ceg-plus.de; BÜRGEL Wirtschaftsinformati-
onen GmbH, & Co.KG, Postfach 500166, 22701 Hamburg). 
 
§ 12 Schlussbestimmungen 
(1) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
(2) Alle Änderungen, Ergänzungen und Kündigungen vertraglicher Vereinbarungen bedürfen der 
Schriftform, ebenso die Aufhebung des Schriftformerfordernisses, soweit dieser Vertrag nicht die 
Textform vorsieht. 
(3) Die Abtretung von Forderungen ist nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung der anderen Ver-
tragspartei zulässig. Die Zustimmung darf nicht unbillig verweigert werden. Die Regelung des § 354a 
HGB bleibt hiervon unberührt. 
(4) Ein Zurückbehaltungsrecht kann nur wegen Gegenansprüchen aus dem jeweiligen Vertragsver-
hältnis geltend gemacht werden. 
(5) Die Vertragsparteien können nur mit Forderungen aufrechnen, die rechtskräftig festgestellt oder 
unbestritten sind. 



(6) Erfüllungsort sowie ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammen-
hang mit diesem Vertrag ist Hamburg. 
(7) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelun-
gen widersprechen, so wird hierdurch der Vertrag im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame Be-
stimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine rechtswirksame Bestimmung 
ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken. 
(8) Stehen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Widerspruch zu den Leistungsbedingungen, 
so gelten die Leistungsbedingungen vorrangig. 
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